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Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben hat mit Beschluss vom 29.11.2023 
das Bebauungsplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 
“Wohnbebauung in Klein Teetzleben” auf das Regelverfahren gem. § 13 BauGB umgestellt, 
den Planentwurf in der Fassung vom Okrober 2023 beschlossen und diesen zur erneuten 
öffentlichen Auslegung bestimmt. 

Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind in 
dieser Zeit nicht eingegangen. 
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen ist in der als Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. 
Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie sollen entsprechend der jeweiligen Empfehlung in 
den Abwägungstabellen behandelt werden. 
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden. 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 5 „Wohnbebauung in Klein Teetzleben“ abgegebenen Stellungnahme 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben mit folgendem Ergebnis geprüft und 
beschließt folgendes: 
  

a. berücksichtigt werden die Stellungnahmen vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Straßenbauamt Neustrelitz, 
Deutsche Telekom Technik GmbH, E.DIS Netz GmbH, Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorpommern, Wasser- und Bodenverband Untere Tollense/Mittlere 
Peene,  

b. teilweise berücksichtigt wird die Stellungnahme vom Staatlichen Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, 

c. nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von   Keine. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

                    
   x nein        x nein   ja 

                    
    ja         einmalig     
                    

              jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

    stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  

                

  Produktsachkonto:       
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

        

  Bezeichnung:       Bezeichnung:     

    

  
  
  

  
  
  

  
    Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

                    
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

    
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

  
Erläuterungen: Sämtliche anfallenden Kosten trägt der Vorhabenträger 
  

  

  

Anlage/n 
1 VE_vB-Plan Nr. 5 _Wohnbebauung in Klein Teetzleben Entwurf Stand 

29.11.2023 öffentlich 
 

2 vB5  Abwägung 4.2-2024-03-21 öffentlich 
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ÜbersichtsplanTEXT (TEILB) 

PLANZEICHNUNG (TEIL A) M 1 : 1.000

Satzung der Gemeinde Groß Teetzleben über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5
"Wohnbebauung in Klein Teetzleben"

Straßenbegrenzunglinie

5. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Plfege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20   
und 25 BauGB 

§ 16 Abs. 2 BauNVOZahl der Vollgeschosse als Höchstmaßin Nutzungs-

ZEICHENERKLÄRUNG
I. Festsetzungen
1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet i. V. m. textlicher Festsetzung WA § 4 BauNVO

§ 16 Abs. 2 BauNVOGrundflächenzahl in Nutzungsschablone oben rechts

2. Bauweise, Baugrenzen

o § 22 BauNVOoffene Bauweise in Nutzungsschablone 2. Zeile rechts

§ 23 BauNVOBaugrenze

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 

3. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11

Kartengrundlage digitale ALK ergänzt mit Lage- und Höheplan des Vermessungsbüros Rainer Lessner 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB

BauGB 

BauGB 

III. Darstellungen ohne Normcharakter
Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

gemessener Höhepunkt

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Gemarkung
Flur

0,4
I

Stand 07.10.2021

Nr. 1 in Nutzungsschablone oben links

private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung hier verkehrsberuhigter Bereich

4. Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15
BauGB 

private Grünfläche Zweckbestimmung hier Hausgarten  

Fläche für Wald

L

II. Nachrichtliche Übernahmen

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
Traufhöhe in ... m über einem Bezugspunkt i. V. m. TH  3,7 m

          E     nur Einzelhäuser zulässig in Nutzungsschablone unten § 22 Abs. 2 BauNVO

schablone unten rechts

textlicher Festsetzung Nr. 2 in Nutzungsschablone 2. 
Zeile links

§ 16 Abs. 2 BauNVO

links

und Freifläche i. V. m. textlicher Festsetzung Nr. 3

6. Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen i. V. m. textlicher Festsetzung Nr. 5

SD, WD

25° - 35°

zulässige Dachform für Hauptgebäude symmetrisches

BauGB 

Satteldach und Walmdach in Nutzungsschablone 3. 
§ 9 Abs. 4 BauGB

§ 9 Abs. 4 BauGBzulässige Dachneigung für Hauptgebäude in Nut-

§ 86 LBauO M-V

§ 86 LBauO M-Vzungsschablone 3. Zeile rechts

§ 9 Abs. 6 
BauGB

Umgrenzung der Fläche, die von Bebauung frei zu 
halten ist, hier Waldabstand

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 
im Sinne des Naturschutzrechts 
Schutzgebiete und Schutzobjekte: 
Landschaftsschutzgebiet

85

Gebäudebestand 
24.19

gemessene Böschung
gemessene Mauer

Unterer Bezugspunkt der Höhe baulicher Anlagen

Zeile links

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Plfege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft i. V. m. textlicher Festsetzung Nr. 4.1
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Gemeinde Groß Teetzleben 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Wohnbebauung in Klein Teetzleben“ 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

nach § 2 Abs. 2 BauGB  
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
Beratungsstand: 

Gemeindevertretung vom ………….. 
 

Aufgestellt: 
Altentreptow/ Neubrandenburg, den 21.03.2024 
 

Gemeinde Groß Teetzleben     

Amt Treptower Tol-
lensewinkel 

 FB Bau, Ordnung und 
Soziales 

Rathausstraße 1 17087 Altentreptow Tel.: 03961 2551 662 Fax: 03961 2551 181 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro  
Trautmann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 26.02.2024  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 19.02.2024  

3. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  x 

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 21.02.2024 keine Stellungnahme 

6. Landesforst M-V, Forstamt Stavenhagen 22.02.2024  

7. Straßenbauamt Neustrelitz 13.02.2024  

8. Deutsche Telekom Technik GmbH 18.01.2024  

9. E.DIS Netz GmbH 19.01.2024  

10. BIL (GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH  x 

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg  x 

12. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 16.01.2024 
19.01.2024 

 

13. Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense-Mittlere Peene“ 16.01.2024  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung 21.02.2024  

 
 

Während der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 15.01.2024 bis zum 29.02.2024 ist keine Stellungnahme eingegangen. 

1.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Überarbeitung des Entwurfs erfolgte aufgrund der Rechtspre-
chung und der Änderung des Baugesetzbuches. Die Satzung 
nach § 13b ist nicht mehr genehmigungsfähig. 
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Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt den Hinweis auf die Geneh-
migungspflicht zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Das Einvernehmen der Forstbehörde liegt mit der Stellungnahme 
vom 22.02.2024 vor. 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
Der Durchführungsvertrag wurde bereits 2023 mit dem Vorhaben-
träger vor dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Aufgrund des 
geänderten Verfahrens sind mehr Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich und der Durchführungsvertrag ist entsprechend zu ändern 
vor dem erneuten Satzungsbeschluss. 
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Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass gegen die Ausführungen des Umweltberich-
tes, gegen die Ergebnisse der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung so-
wie die vorgeschlagenen Maßnahmen seitens der uNB keine Ein-
wände erhoben wurden. 
Von einer Eignung des vorgeschlagenen Ökokontos wird daher sei-
tens der Gemeinde ausgegangen. 
 
 
 
 
Die Maßnahme M1 wird folgendermaßen ergänzt: 
 
Der Vorhabenträger hat die Reservierungsbestätigung vom 
18.03.2024 vorgelegt. 
Die Abbuchung der Ökopunkte hat vor nach Genehmigung vor 
Wirksamkeit der Satzung zu erfolgen und ist der unteren Natur-
schutzbehörde nachzuweisen. 
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Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die fachtechnischen Hin-
weise der unteren Wasserbehörde zur Kenntnis und wird diese in 
die Begründung und den Durchführungsvertrag einstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Teetzleben wird die fachtechnischen Hinweise 
der unteren Bodenschutzbehörde aktualisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass der ge-
meindlichen Planung aus denkmalpflegerischer Sicht zugestimmt  
wird. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht sowie aus der Sicht der unteren Verkehrsbehörde 
und des Kataster- und Vermessungsamtes keine Hinweise zur ge-
meindlichen Planung gibt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und im 
erforderlichen Umfang in die Planung eingestellt. 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Zu1. Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass 
die Gemarkung Klein Teetzleben dem Flurneuordnungsverfahren 
Trostfelde unterliegt.  
 
Zu 2. Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
Der unteren Naturschutzbehörde lag ein FFH – Vorprüfung vom 
Februar 2023 zur Beurteilung vor. Diese kam zu dem Ergebnis, 
dass das Vorhaben nicht geeignet ist, Erhaltungsziele von Natura- 
Gebieten zu beeinträchtigen. Gegen diese Aussage erfolgten sei-
tens der Genehmigungsbehörde keine Einwände. 
 
Zu 3. Der § 13 des KSG gilt nicht für Bebauungspläne. Dies ist der 
Wille des Gesetzgebers und hat das OVG Schleswig B. v. 7.7.2023 
-1 MR 9/20 festgestellt. 
Die Gemeinde Groß Teetzleben hat die Belange des Klimaschut-
zes den Anforderungen von § 2 Abs. 3 BauGB entsprechend ermit-
telt, beschrieben und bewertet. Klimaschutz und Klimaanpassung 
gehören gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB zu den Zielen und 
Grundsätzen der Bauleitplanung. Den Erfordernissen des Klima-
wandels soll nach § 1a Abs. 5 Satz 1 BauGB sowohl durch Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Aus der Begründung des Gesetzes ergibt sich, 
dass der Klimaschutz bei der Aufstellung von Bauleitplänen ver-
stärkt zu berücksichtigen ist. 
Welcher Aufwand zur Ermittlung klimarelevanter Auswirkungen zu-
mutbar ist und was dabei inhaltlich geleistet werden muss, ist da-
von abhängig, inwieweit standardisierte Vorgaben dazu vorhan-
den sind. 
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Es wurden seitens des StALU keine Einwände gegen den Unter-
suchungsraum und den Detaillierungsgrad der Untersuchungen er-
hoben.  
Kenntnisnahme, dass gegen die Aussagen des Umweltberichtes 
bezogen auf das Vorhaben keine Einwände seitens des StALU er-
hoben wurden. 
Die Einbeziehung weiterer Vorhaben der Umgebung, die in der 
Summe klimarelevant wirken können, in die Betrachtungen erfor-
dert einen weitaus größeren Untersuchungsraum, welcher nicht ge-
fordert wurde. 
Der Vorhabenträger hält sich an alle Vorgaben der Bundesregie-
rung, die die langfristig die Klimaresilienz erhöhen werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vorpom-
mern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass die 
Forstbehörde das Einvernehmen erteilt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, die Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes 
Neustrelitz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass der 
Plangeltungsbereich nicht direkt an der Landesstraße L27 liegt.  
 
 
 
Die immissionsschutzrechtliche Auseinandersetzung war Be-
standteils der Begründung des Entwurfes. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Tech-
nik GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass es prin-
zipiell keine Einwände gegen die gemeindliche Planung gibt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom im Plangeltungsbereich befinden. Nach dem an-
liegenden Lageplan befindet sich die Telekommunikationslinie 
knapp außerhalb des Plangeltungsbereich. Jedoch liegt eine 
Hausanschlussleitung innerhalb des Plangeltungsbereichs. 
 
Die telekommunikationstechnische Erschließung für den Planbe-
reich ist vorbereitet Leerverrohrung) und beantragt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der 
E.DIS Netz GmbH wird im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass sich im 
Bereich der Ringstraße (Flurstück 72/1) Gasleitungen und Nieder-
spannungsstromkabel der E.DIS Netz GmbH befinden. Dies liegt 
außerhalb des Plangeltungsbereichs der gemeindlichen Planung. 
Im Plangeltungsbereich wurde bereits der Stromanschluss für das 
geplante Wohn- und Bürogebäude hergestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung und Ausführungen der Handwerkskammer Ostmecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass die ge-
gen die gemeindliche Planung keine Einwände erhoben werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenver-
bandes Untere Tollense/Mittlere Peene werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des Was-
ser- und Bodenverbandes, dass grundsätzlich keine Bedenken 
zur gemeindlichen Planung bestehen, zur Kenntnis. 
 
 
Der Plangeltungsbereich ist deutlich mehr als die gesetzlich gefor-
derten 5 m von den Verbandsgewässern entfernt; es sind über 30 
m. Da sich zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
und dem Gewässer Wald befindet, ist das Verbot von Anpflanzun-
gen nicht nachzuvollziehen. 
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